
Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan-Entwurf 
Nr. 04/017 -Willstätterstraße 12- 
 
Dieser Plan enthält Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 
674), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) und der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
bauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. 
NRW. S. 1086). 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird auf techni-
sche Regelwerke – VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtlinien aller 
Art – werden diese zur Einsicht bei der auslegenden Stelle bereitgehalten. 
 
 
 
I. Textliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 BauNVO) 
  
 Zulässig sind: 

- Wohngebäude 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht stö-

rende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke 
 
 Ausnahmsweise zulässig sind: 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 
 Unzulässig sind: 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- Anlagen für Verwaltungen 
- Anlagen für sportliche Zwecke  
- Schank- und Speisewirtschaften 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 

 
 
2. Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 
 

 Stellplätze sind im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ausschließlich in un-
terirdischen Geschossen (Tiefgaragen) sowie den hierfür festgesetzten 
Flächen zulässig. 
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3. Dach- und Technikaufbauten (§ 16 und § 18 BauNVO i.V.m. § 89 BauO 
NRW) 

 
3.1 Auf dem obersten Vollgeschoss eines Gebäudes dürfen technische Auf-

bauten oder Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien eine Höhe 
von 2,50 m über der Oberkante Rohdecke Dach nicht überschreiten. 
Technikaufbauten sind mindestens um das Maß ihrer Höhe von der da-
runterliegenden Gebäudeaußenwand zurückzusetzen.  
 
Treppen- und Aufzugsanlagen zur Erschließung von Dachgärten bzw. 
Dachterrassen sind zulässig, wenn diese eine Höhe von 4 m über der 
Oberkante Rohdecke Dach nicht überschreiten. 
 
Die Grundfläche aller Technikaufbauten und Treppenanlagen darf 20% 
der jeweiligen Dachfläche eines Gebäudes nicht überschreiten. Ausge-
nommen hiervon sind Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien. 
 

3.2 Die Größe von Dachterrassen wird auf maximal 15% je Dachfläche ei-
nes Gebäudes begrenzt.  

 
 
4. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1 

BauNVO, § 18 BauNVO, § 19 Abs. 4 BauNVO)  
 
4.1 Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche durch Unterbauung 

mit Tiefgaragen, ihrer Ein- und Ausfahrten und der dazugehörigen Ne-
benanlagen ist im Plangebiet bis zu einem Maß von 11.500 m² zulässig. 
Dabei sind 3.700 m² im WA 1 und 7.800 m² im WA 2 zulässig. 

 
4.2 Eine Überschreitung der für das WA 1 festgesetzten Grundfläche von 

2.000 m² und der für das WA 2 festgesetzten Grundfläche von 
3.075 m² durch Wege, Zufahrten und oberirdische Nebenanlagen ist im 
WA 1 um weitere 1.500 m² und im WA 2 um weitere 3.500 m² zulässig. 

 
4.3 Ausnahmsweise sind geringfügige Abweichungen vom festgesetzten 

Maß der baulichen Nutzung zulässig, sofern sie der Steigerung der 
Energieeffizienz eines Gebäudes dienen. Unter die Ausnahmen fallen 
nur solche baulichen Maßnahmen, die der Vergrößerung von Wandstär-
ken eines Gebäudes infolge einer optimierten Fassadendämmung die-
nen. Von einer Geringfügigkeit kann ausgegangen werden, wenn die 
baulichen Maßnahmen die festgesetzten Baugrenzen/Baulinien im 
Sinne der Ziffer 5.3 um nicht mehr als 15 cm überschreiten. 

 
 
5. Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und 2a 

BauGB, § 23 BauNVO) 
 
5.1 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind bauliche Anlagen 

nicht zulässig. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden für be-
triebsnotwendige bauliche Anlagen wie z.B. Lüftungsschächte/-rohre, 
Terrassen, Hochbeete, Ladeinfrastruktur der E-Mobilität für Fahrräder, 
Fahrradstellplätze, Müllsammelstellen, Paketstationen etc. 

 
5.2 Die Überschreitung der Baugrenzen und Baulinien durch Terrassen und 

untergeordnete Bauteile wie Elemente für eine Fassadenbegrünung 
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Überdachungen der Eingangsbereiche, Eingangsportale oder Windfang 
sind bis zu einer Tiefe von 2,0 m zulässig. Eingangsportale, Vorbauten 
o.ä. sind maximal bis zu Oberkante des ersten Obergeschosses eines 
Gebäudes zulässig. Bei Baulinien können Rücksprünge für Eingangsbe-
reiche um bis zu 1,5 m zugelassen werden.  

 
5.3 Ausnahmsweise sind geringfügige Abweichungen von den festgesetz-

ten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen, Baulinien) zuläs-
sig, sofern sie der Vergrößerung von Wandstärken eines Gebäudes in-
folge einer optimierten Fassadendämmung dienen. Von einer gering-
fügigen Abweichung ist bei einer Überschreitung von bis zu 15 cm über 
die festgesetzte Baugrenze/Baulinie auszugehen. 

 
5.4 Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

sowie innerhalb der für Tiefgaragen festgesetzten Flächen zulässig. 
 
5.5 Für die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche (Baulinie) beträgt 

die Tiefe der Abstandsflächen für den 
- Abschnitt A - B 0,3 H 

 
 
6. Geh- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
 Die im Plan mit G festgesetzten Flächen sind mit einem Gehrecht zu 

Gunsten der Allgemeinheit zu belasten. Die im Plan mit GFL gekenn-
zeichneten Flächen sind mit einem Geh-Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten der Ver- und Entsorgungsträger sowie mit einem Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit zu belasten.  

 
 
7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a und 24 BauGB) 
 

7.1 Verkehrslärm 
 

7.1.1 Schalldämmmaße der Außenbauteile 
 
Bei Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen sind technische Vorkehrungen zum baulichen 
Schallschutz gegen Außenlärm entsprechend der jeweils zum Zeit-
punkt der Einreichung des Bauantrages bzw. bei genehmigungsfreien 
oder genehmigungsfrei gestellten Bauvorhaben zu Beginn des Ausfüh-
rungszeitpunktes als technische Baubestimmung eingeführten Fas-
sung der DIN 4109 vorzusehen. 
 
Für die Bestimmung des Schalldämmmaßes für die Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen sind nach DIN4109:2018 dB-scharfe Werte des 
maßgeblichen Außenlärmpegels bei der Ausführungsplanung heranzu-
ziehen. Sofern nicht ein höherer Beurteilungspegel festgesetzt ist, ist 
als Mindestanforderung hierbei ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) im 
Tages- und 55 dB(A) im Nachtzeitraum zu berücksichtigen. 
 

7.1.2 Belüftung bei geschlossenen Fenstern von Aufenthaltsräumen in Woh-
nungen und Übernachtungsräumen (auch Kindertagesstätten) 
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An Gebäudefronten, die an den mit Schrägschraffur (/////) gekenn-
zeichneten Baulinien oder Baugrenzen, parallel zu diesen oder in einem 
Winkel bis 90° zu diesen stehen, ist bei Errichtung, Änderung und Nut-
zungsänderung von Gebäuden für Aufenthaltsräume in Wohnungen 
und Übernachtungsräume (auch in Kindertagesstätten), die nur Fens-
ter zu den Fassaden mit dieser Signatur besitzen, eine ausreichende 
Luftwechselrate bei geschlossenen Fenstern und Türen sicherzustel-
len. Dabei ist zu gewährleisten, dass das erforderliche Schalldämmmaß 
des Außenbauteils nicht unterschritten wird. 
 

7.1.3 Belüftung bei geschlossenen Fenstern von Büro- und Unterrichtsräu-
men 

 
An Gebäudefronten, die an den mit Schrägschraffur (/////) und Kenn-
zeichnung BP68 gekennzeichneten Baulinien oder Baugrenzen, parallel 
zu diesen oder in einem Winkel bis 90° zu diesen stehen, ist bei Errich-
tung, Änderung und Nutzungsänderung von Gebäuden für Büro- und 
Unterrichtsräume, die nur Fenster zu den Fassaden mit dieser Signatur 
und Kennzeichnung besitzen, eine ausreichende Luftwechselrate bei 
geschlossenen Fenstern und Türen sicherzustellen. Dabei ist zu ge-
währleisten, dass das erforderliche Schalldämmmaß des Außenbau-
teils nicht unterschritten wird. 
 

7.1.4 Lärmoptimierte Grundrissgestaltung 
 

An Gebäudefronten, die an den mit Schrägschraffur (/////) und Kenn-
zeichnung BP68 gekennzeichneten Baugrenzen, parallel zu diesen oder 
in einem Winkel bis 90° zu diesen stehen, sind bei Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsänderung von Gebäuden öffenbare Fenster oder Tü-
ren zu Aufenthaltsräumen von Wohnungen nur zulässig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Aufenthaltsräume einer Wohnung über ein öffenba-
res Fenster oder eine öffenbare Tür zu einer Fassade mit einem 
Beurteilungspegel von ≤ 62 dB(A) am Tag verfügt. 

 
7.1.5 Ausnahmen von den Festsetzungen 
 

Es können Ausnahmen von den Festsetzungen Ziffer 7.1.2 bis 7.1.4 zu-
gelassen werden, soweit durch ein Sachverständigenbüro für Schall-
schutz nachgewiesen wird, dass mit anderen geeigneten Maßnahmen 
die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erreicht 
werden können. Der Nachweis ist basierend auf den Grundlagen der im 
Bebauungsplanverfahren ermittelten Lärmwerte zu führen, soweit 
nicht dauerhafte und wesentliche Veränderungen der Verkehrsströme 
vorliegen. 

 
7.2 Schutzvorkehrungen bei Tiefgaragen 
 
7.2.1 Bei baulichen Anlagen, die von Kraftfahrzeugen befahren werden, ist 

bautechnisch sicherzustellen, dass Geräusche beim Überfahren von 
Entwässerungsrinnen und beim Bewegen von Rolltoren nach dem 
Stand der Lärmminderungstechnik reduziert werden. 

 
7.2.2 In die Gebäude integrierte Ein- und Ausfahrten von Garagen sind an 

Wänden und Decken vollständig bis mindestens 2,0 Meter in die Öff-
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nung hinein gemäß der jeweils bei Einreichung des Bauantrages gülti-
gen DIN EN 1793-1 (Herausgeber: DIN EN - Deutsches Institut für Nor-
mung e.V.) mit einer Schallabsorption ∆DLa ≥ 8 dB gemäß DIN 1793-1 
auszuführen.  

 
7.2.3 Tiefgaragen sind über Dach der höchsten aufstehenden oder angren-

zenden Gebäude zu entlüften. 
 
7.2.4 Ausnahmsweise können anderweitige (mechanische oder natürliche) 

Lüftungsanlagen der Tiefgarage zugelassen werden, soweit über ein 
mikroskaliges, lufthygienisches Ausbreitungsgutachten (zum Beispiel 
MISKAM) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen 
wird, dass der Vorsorgewert für NO2 für das Jahresmittel von 33,1 
µg/m³ für umliegende Nutzungen und Gebäude eingehalten wird. 
 
 

8. Anpflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 

 
8.1 Dachbegrünung 
 
8.1.1 Flachdächer sowie flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis 15 Grad 

sind unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen mit 
einer standortgerechten Vegetation einfach intensiv zu begrünen. Die 
Stärke der Vegetationstragschicht muss mindestens 50 cm zuzüglich 
Drainschicht betragen. Ab einer Stärke der Vegetationstragschicht von 
80 cm zuzüglich 10 cm Drainschicht ist die zusätzliche Nutzung dieser 
Dachflächen zum Anbau von Nutzpflanzen (z.B. „Urban Gardening“) 
zulässig. 

 
8.1.2 Von der Dachbegrünung ausgenommen sind verglaste Flächen, Terras-

senflächen, notwendige Erschließungsflächen und technische Aufbau-
ten, soweit sie gemäß anderen Festsetzungen auf der Dachfläche zu-
lässig sind. Diese Ausnahme von der Verpflichtung zur Begrünung gilt 
nicht für aufgeständerte Fotovoltaikanlagen. Insgesamt müssen min-
destens 50 Prozent der Dachfläche je Gebäude begrünt werden. 

 
8.1.3 Das Dachbegrünungssubstrat für die intensive Dachbegrünung ist ent-

sprechend der jeweils bei Eingang des Bauantrages als Richtlinie ein-
geführten Fassung der FLL-Richtlinie vorzusehen (siehe Punkt IV. Hin-
weise, Dach- und Tiefgaragenbegrünung). 
 

8.2 Tiefgaragenbegrünung 
 
8.2.1 Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäudeteilen, soweit sie 

nicht durch Gebäude oder Erschließungsflächen überbaut werden, ist 
eine Vegetationsfläche bestehend aus einer mindestens 80 cm starken 
Bodensubstratschicht zuzüglich einer Drainschicht fachgerecht aufzu-
bauen.  

 
8.2.2 Für Pflanzungen von Bäumen II. Ordnung ist die Stärke der Bodensub-

stratschicht auf mindestens 130 cm zuzüglich Drainschicht zu erhöhen. 
Das durchwurzelbare Substratvolumen muss mindestens 50 m3 je 
Baumstandort betragen. 
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8.2.4 Das Begrünungssubstrat für die Tiefgaragenbegrünung ist entspre-
chend der jeweils bei Eingang des Bauantrages als Richtlinie eingeführ-
ten Fassung der FLL-Richtlinie vorzusehen (siehe Punkt IV. Hinweise, 
Dach- und Tiefgaragenbegrünung). 

 
8.3 Fassadenbegrünung 
 
8.3.1 An den Gebäudefronten, die an den mit der in der Planzeichnung ein-

getragenen FB Signatur gekennzeichneten Baulinien oder Baugrenzen, 
parallel zu diesen oder in einem Winkel bis zu 90 Grad zu diesen ste-
hen, ist je 8 m Fassadenlänge mindestens 1 selbstklimmende Kletter-
pflanze bodengebunden zu pflanzen. Es sind hochwüchsige, ausdau-
ernde Kletterpflanzen wie bspw. Wilder Wein (Parthenocissus quin-
quefolia Sorte "Engelmannii", Parthenocissus tricuspidata Sorte "Veit-
chii") zu verwenden (Pflanzqualität Sol. 3xv Co. H: 100 – 150 cm). Eine 
Fassadenbegrünung erfolgt bis zur Oberkante der 4. Obergeschoss-
ebene. Rückschnitte der Fassadenbegrünung sind nur zulässig, zur 
Freischneidung von Fassadenöffnungen mit einem Abstand von maxi-
mal 25 cm von der Öffnungskante, oberhalb der Oberkante der 4. Ober-
geschossebene sowie zu Wartungszwecken. Notwendige Pflege-
schnitte sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 
 
8.3.2 Die Gebäudefassaden sowie die Fassadenbegrünung sind entspre-

chend der jeweils bei Eingang des Bauantrages als Richtlinie eingeführ-
ten Fassung der FLL-Richtlinie auszuführen (siehe Punkt IV. Hinweise, 
Fassadenbegrünung). 

 
8.4 Pflanzgebote 
 
8.4.1 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen A sind 9 Bäume 

2. Ordnung schattenverträglicher Arten wie bspw. Feldahorn (Acer 
campestre), Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) oder Rotahorn 
(Acer rubrum in Sorten) in folgender Pflanzqualität zu pflanzen: mehr-
stämmige Solitäre, 4x verpflanzt mit Drahtballen, Breite 150 - 200 cm, 
Höhe 300 - 350 cm  

 
8.4.2 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen B sind 3 Bäume 

2. Ordnung schattenverträglicher Arten wie bspw. Feldahorn (Acer 
campestre), Trompetenbaum (Catalpa bignonioides) oder Rotahorn 
(Acer rubrum in Sorten) in folgender Pflanzqualität zu pflanzen: mehr-
stämmige Solitäre, 4x verpflanzt mit Drahtballen, Breite 150 - 200 cm, 
Höhe 300 - 350 cm  

 
8.4.3 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen C sind mindestens 6 

Großsträucher (Pflanzqualität Solitär 4x verpflanzt, Höhe 250 - 300 
cm) zu pflanzen. 

 
8.4.4 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen D sind mindestens 3 

Großsträucher (Pflanzqualität Solitär 4x verpflanzt, Höhe 250 - 300 
cm) zu pflanzen. 

 
8.4.5 Innerhalb der nicht überbauten und nicht der Erschließung dienenden 

Flächen des Baugebietes WA 1 sind mindestens 4 Laubbäume II. Ord-
nung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 20-25 cm, gemessen 
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in 1 m Höhe) zu pflanzen. Ausgenommen sind die Flächen mit Pflanz-
gebot sowie die mit einem G- oder GL-Recht belegten Flächen. Sofern 
diese Pflanzungen auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäu-
deteilen erfolgen, ist die Festsetzung 8.2.2 zu berücksichtigen. 

 
8.4.6 Innerhalb der nicht überbauten und nicht der Erschließung dienenden 

Flächen des Baugebiete WA 1 sind mindestens 2 Großsträucher 
(Pflanzqualität Solitär 4x verpflanzt, Höhe 250 - 300 cm) zu pflanzen. 
Ausgenommen sind die Flächen mit Pflanzgebot sowie die mit einem 
G- oder GFL-Recht belegten Flächen.  

 
8.4.7 Innerhalb der nicht überbauten und nicht der Erschließung dienenden 

Flächen des Baugebietes WA 2 sind mindestens 11 Laubbäume II. Ord-
nung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 20-25 cm, gemessen 
in 1 m Höhe) zu pflanzen. Ausgenommen sind die Flächen mit Pflanz-
gebot sowie die mit einem G- oder GL-Recht belegten Flächen. Sofern 
diese Pflanzungen auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebäu-
deteilen erfolgen, ist die Festsetzung 8.2.2 zu berücksichtigen. 

 
8.4.8 Innerhalb der nicht überbauten und nicht der Erschließung dienenden 

Flächen des Baugebiets WA 2 sind mindestens 6 Großsträucher 
(Pflanzqualität Solitär 4x verpflanzt, Höhe 250 - 300 cm) zu pflanzen. 
Ausgenommen sind die Flächen mit Pflanzgebot sowie die mit einem 
G- oder GFL-Recht belegten Flächen. 

 
8.5 Begrünung von Zufahrten für die Feuerwehr 
 

Befahrbare Feuerwehrzufahrten, Feuerwehraufstell- und -bewegungs-
flächen sind teilversiegelt mit einem nicht versiegelten Anteil von min-
destens 25% auszuführen. Entsprechend ist der nicht versiegelte Teil 
der Flächen zu begrünen. 
 

8.6 Pflege und Erhalt 
 
 Die unter 8.1 bis 8.5 festgesetzten Begrünungsmaßnahmen sind dau-

erhaft zu erhalten und zu pflegen. Ausfälle jeglicher Art sind zu erset-
zen. 
 
 

9. Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 
BauGB) 

 
9.1 Es sind nur Flachdächer sowie flach geneigte Dächer bis 15 Grad zuläs-

sig.  
Im Allgemeinen Wohngebiet sind über dem obersten Vollgeschoss wei-
tere Geschosse („Staffelgeschosse“) unzulässig. 

 
9.2 Werbeanlagen 
 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbean-
lagen an Gebäudewänden sind bis zu einer Abmessungshöhe von 
0,75 m zulässig. Bei Schriften sind Einzelbuchstaben bis zu einer Höhe 
von 0,60 m zu verwenden. Werbeanlagen oberhalb der Trauflinien bzw. 
der Attika sind unzulässig. 
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Die Fläche der Werbeanlagen wird auf 10% der jeweiligen Fassaden-
fläche beschränkt.  

 
Als Werbeanlagen sind nicht zulässig: 

 
 - Blinklichtanlagen, 
 - Wechsellichtanlagen, 
 - Lauflichtanlagen, 
 - Projektoren und Monitore aller Art, 
 - angestrahlte Anlagen, wenn die Lichtquelle bewegt oder die Helligkeit 

verändert wird, 
 - Anlagen mit Möglichkeit Motive zu wechseln (Wendeanlagen) 
 - sowie Kombinationen der vorgenannten Anlagen. 
 
9.3 Absturzsicherungen von Dachterrassen sind nicht massiv auszuführen 

und mindestens 50 cm von der Außenkante des darunterliegenden Ge-
schosses zurückzusetzen. 

 
9.4 Bewegliche Abstellbehälter und Großmüllbehälter 
 
 Dauerhafte Aufstellplätze für bewegliche Abfallbehälter, Großmüllbe-

hälter und Fahrradabstellflächen sind in die Tiefgarage oder in Ge-
bäude zu integrieren oder durch bauliche oder gärtnerische Maßnah-
men (zum Beispiel Hecken- oder Strauchpflanzungen) so abzuschir-
men, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht einsehbar 
sind. 

 
9.5 Einfriedung 
 
 Die den Erdgeschosswohnungen zugeordneten Gartenflächen sind an 

den Außengrenzen und untereinander mit einer maximal 1,40 m hohen, 
geschnitten Laubbaumhecke einzufassen. Zäune sind bis zu einer Höhe 
von 1,40 m zulässig, sofern sie in die Heckenpflanzung integriert sind. 
Die Hecken dürfen für die Belüftungsbauwerke der Tiefgarage unter-
brochen werden. Für Kindertagesstätten sind höhere Einfriedungen zu-
lässig. 

 
 
 
II. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
 

Altablagerung 
Das Plangebiet „Willstätterstraße 12“ liegt vollständig auf der Altabla-
gerung mit der Katasternummer 45. 
 

III. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6a BauGB) 
 

Hochwasserschutz 
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb eines Risikogebietes nach 
§ 78b WHG. 
Daher wird eine hochwasserangepasste Bauweise (weiße Wanne, etc.) 
empfohlen. Empfindliche bauliche Nutzungen und Anlagen, Gefahrgü-
ter, etc. sind so anzuordnen, dass sie gegen Hochwasser geschützt 
sind. Zur weiteren Information wird auf die Hochwassergefahren- und 
Hochwasserrisikokarten unter www.flussgebiete.nrw.de verwiesen. 
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IV. Hinweise 
 
Kampfmittel 
Im Plangebiet muss mit Funden von Gegenständen, die Kampfmittel 
bzw. Kampfmittelrückstände sein können, gerechnet werden. Erfolgen 
Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, ist grundsätz-
lich eine Sicherheitsdetektion durchzuführen. 

 
Artenschutz 
Rodungen und die Baufeldfreimachung sind außerhalb der gesetzli-
chen Schutzfrist von Anfang Oktober bis Ende Februar zu legen.  
Abbrucharbeiten sind in die Wintermonate von Anfang Oktober bis 
Ende Februar zu legen. Eine bauökologische gutachterliche Begleitung 
der Abbrucharbeiten ist sicherzustellen. 
 
Dach- und Tiefgaragenbegrünung 
Der Begrünungsaufbau und die verwendeten Materialen und Substrate 
für die Dach- und Tiefgaragenüberdeckung sind gemäß der jeweils bei 
Eingang des Bauantrags als Richtlinie eingeführten Fassung der „FLL-
Richtlinie für die Planung, Ausführung und Instandhaltung von Dach-
begrünungen“ auszuführen (FLL = Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Bonn). 
 
Fassadenbegrünung 
Die Fassadenbegrünung ist gemäß der jeweils bei Eingang des Bauan-
trags als Richtlinie eingeführten Fassung der „FLL-Fassadenbegrü-
nungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltung 
von Fassadenbegrünungen“ auszuführen (FLL = Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Bonn). 
 
Baumpflanzungen 
Bei Baumpflanzungen ist die Liste der Zukunftsbäume der Landes-
hauptstadt Düsseldorf zu beachten. 
 
Begrünungsmaßnahmen 
Zum Bebauungsplan gehört ein mit dem Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt abgestimmtes Grünordnungskonzept, welches die Ausgestaltung 
der Frei- und Grünflächen detailliert darstellt. 
 
 

 
V. Bisher gültiges Planungsrecht 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden in seinem Geltungs-
bereich die bisher gültigen Bebauungspläne (Fluchtlinien- oder Durch-
führungspläne) oder Teile von Bebauungsplänen durch neues Pla-
nungsrecht überlagert. Betroffen sind die Bebauungspläne 
Nr. 4978/10 und Nr. 5078/25. 


